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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.11.1970 

Geschäftszahl 

0555/69 

Rechtssatz 

Bei der Gegenüberstellung der Anschaffungskosten bzw Herstellungskosten und des Veräußerungspreises zur 
Ermittlung eines Spekulationsgewinnes sind die vom Veräußerer iZm der veräußerten Liegenschaft anderweitig 
erlangten Steuervorteile (zB nach § 7 EStG 1967 nach § 99 Abs 4 EStG 1967) nicht zu berücksichtigen. 
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Beachte 
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